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Eigentümer der Rössligasse 19

Die

Schweizer-Haus, Rössligasse I 9. Archivbild

soll das Schweizer-f{aus kaufen

weder der Schutz- noch der Schonzone
zugewiesen..

25. Noyember 1987: Einreichung des
Abbruchgesuches.

18. November I98Z: Antraedes Denk-
malrates auf Eintragung ins Denkmal-
verzeichnis.

27. Januar 1988.- Beantwortung der
Interpellation Vogt durch den Gemein-
derat. Der Gemeinderat stimmt der Auf-
nahme der Liegenschaft ins Denkmal_
verzeichnis zu.

Rössligasse 19 istk0in Denkmal
In ihrem Rekurs führen die Rekurren-

ten weiter aus, dass gemäss $ 5 des Denk-
malschutzgesetzes Denkmäler Einzel_
werke sind, <<..., die wegen ihres kultu-
rellen, geschichtlichen, künstlerischen
oder. städtebaulichen Wertes erhaltens-
wüLrdig sinö>. Die Rekurrenten verken_
nen nicht, dass die Rössligasse 19 ein al-
tes Bauernhaus ist, desseir Dach dem
Bauwerk das Gepräge gibt. Dennoch
handle es sich nicht um ein Denkmal im
Sinne der gesetdichen Definition.

Im Gesetz werden verschiedene Stufen
des Schutzes unterschieden:

1. Objektschute gemäss Denkmal.
schutzgesetz als weitestgehende Schutz-
massnahme,

2. Stadt- und Dorfbitd-Schutzzone:
Erhaltung der nach aussen sichtbaren hi-
storisch oder künstlerisch wertvollen
Substanz und des entsprechenden Cha-
rakters der bestehenden Bebauung.

Die Stadt- und Dorfbild-Schutzzone
umfasse nur:die nach aussen sichtbare
Bausubstanz. Entscheidend für die eua-
lifizierung als Denkmal sei jedoch-die
Erhaltenswürdigkeit des Gebäudes als
Ganzes, also seiner,äusseren und inneren
Ausgestaltung

ut*tellung

'J' Nachdem Gemeindepräsident Gerhard Kaufmann im Dezember 19EE im rcin-- | $!en nun gegen den Beschruss des Regierunc:rates,_ die Liegenschaft Rössrigassewohnerrat erklärt hatte, dass für oas laue.ntraus $h*";;;;;ä; iäiJrig".r. re I re ins oenfräieäq;;1il"r;ffigln, beim verwalungsgerichr Baser-sradr Re_ein Kaufinteressent vorhanden'sei, der das Haus aucn.uoori"r.o üö;iiüdil" | #T#g:ilt.ht. cfeichzeiti!il;:i" die Liegenschaft erneut der Gemeinde Rie-RZ nun von urs Gribi' dass sich die raufuernanaiungen zwischeo aio nig""tü-".o | rco zorn'xät an. oiese w-ru'atie.-"u-i 0", 4lgebot nicht eintreten, wie die RZ von(urs Gribi Immobilien Ac und stamm Immobitien-Ac, Baset).ir";."f.;ä-dä | ä;"ääöärtdenr Gerhard Kaufmann erfuhr.sem Kaufinteressenren, einer Bank, anoerersei*iäricht;i*T;t";:ö;"irigenrümer 
I

Am 16. Januar haben die Eigentümer
der l.iegenschaft Rössligasse-I9 beim
Verwaltungsgericht des Kantons Basel-
Stadt gegen den Beschluss des Regie-
rungsrates, die Liegenschaft Rössligasse
19 ins Denkmalverzeichnis einzuträgen,
durch ihren Rechtsvertreter Rekursiin-
gereicht. Am 17. Januar l9g9 haben sie
der Gemeinde Riehen gegenüber ihr frü-
heres Angebot wiederholt und der Ge-
meinde die Liegenschaft Rössligasse 19
zum Selbstkostenpreis zum Kauf offe-
riert. Unter Selbstkostenpreis verstehen
sie, wie Urs Gribi erklärte, den von ihnen
bezahlten Kaufpreis plus Zins ohne je-
den Gewinn.

Im Schreiben an den Gemeinderat
heisst es, dass die Gemeinde für Reali_
gierung der geplanten überbauung Gar-
tengasse von der Umgebung der'Liegen-
schaft Rössligasse 19 ca. 600 mr,tas
heisst rund die Hälfte der gesamten par_
zellenfläche, beansprucht. Die Eigentü-
mer sind der Auffassung, dass es im
höchsten Masse unbillig ist, wenn ihnen
nicht nur die Sanierung eines baufälligen
Gebäudes mit allen Auflagen des Denk-
malschutzes aufgebürdet wird, sondern
zudem die Hälfte der parzellenfläche
wegmutiert wird." Sblöhe' l,asien x-ein"än
nach Meinung der Eigentümer private
nicht tragen, sondern müssen von der öf-
fentlichen Hand, in diesem Falle von der
Gemeinde Riehen, übernommen wer-
den.

Clronologischer Ablauf

_Im Rekurs wird der chronologische
Ablauf der Unterschutzstellung fölgen-
dermassen dargestellt :

2. Dezember 1977: Antrag des Denk-
malrates auf Unterschutzstellung der
Liggenschaft

28. Oktober 198 I :.sitzungdes Weite-
ren Gemeinderates (heute Einwohner-
rat). Unter dem Traktandum <<Gestal-
tung Gartengasse>> wird protokolliert:
<<Der Gemeinderat stimmt mit der Kom_
mission darin überein, dass die Liegen-
schaft Rössligasse 19 nicht unter Sciutz
gestellt werden sollte>.

17. Oktober /98j.- Einreichung ei_
nes generellen Baugesuches durch die
früheren Eigentümer der Liegenschaft.

28. November 198i.. Abschluss des
Kaufvertrages zwischen den früheren
und den heutigen Eigentümern der Lie-
genschaft.

15. Februar 1984: Beantwortung des
generellen Baugesuches durch dqsiau-
inspektorat, worin mit keinem Wort er-
wähnt wird, dass die Liegenschaft allen_
falls der Schutz- oder Schonzone zuge-
wiesen, resp. in das Denkmalverzeichiis
aufgenommen werden könnte. rBC:heisst'

im_Gegenteil: <Die'ursprünglich geplan-
te Schonzone wurde jedoch bei äer <if-
fgqqtictren Planauflage im Seprember
1982 nicht berücksichtigt.>

3. Juli 1984: Yerlängerung der Dauer
der Planungszone um drei Jahre.

März 1986: Bestätigung der Schutz-
würdigkeit der Liegenschaft im Hinblick
1uf !i9 <<Quartierplanung Gartengasse
durch den Denkmalrat antie GemJinde
Riehen.

Das Gebäude Rössligasse 19 befinde
sich in einem derart desolaten baulichen

, Züstand und die Bausubstanz sei derart
schlecht, dass eine Renovation der beste_
henden Liegenschaft praktisch ausge_
schlossen sei. Mit einer Renovation wir-
de man somit nicht das alte Gebaude ü-
halten, sondern ein auf <<alt gemachtes>
neues Gebäu-de erstellen. Wiil das Ge_
bäude Rössülasie i9 nicht erhalten wer-
den kann, fehle ihm die Eigenschaft des
Denkmals, selbst wenn es äh sich erhal-
tenswürdig wäre, und deshalb könne die
Liegenschaft nicht ins Denkmalvbi-
zeichnis eingetragen werden.

Widersprüchliches Verhalten
derBehörden
Der Denknalrat hatte bereits 1977

{en ,Antrag gestellt, die Liegenschaft
Rössligagse- 19 unter Schutz zü stellen.
Der Riehener-Geineinderat habe dies im
Jahre l98l jedoch ausdrücklich abge-
lehnt und wurde in diesem'Entschöid
durch den Weiteren Gemeinderat unter-
stützt. Heute, sieben Jahre später; sei
derselbe Gemeinderat Oer euffassirnC,
dass die Liegenschäft Rtissligasse t9 ei;
Denkmal sei und in das Verieichnis der
Denkmäler aufgenommen werden müs-
se.

Dieses Verhalten sei widersprüchlich,

Ungültigkeit des Unterschutz.
stellungs-Beschlusses

In der Begründung des Rekurses wird
ausgeführt, dass der Regierungsrat ent-
gegen der gesetzlichen Vorschrift keine
Begründu-ng des Beschlusses vorge-
bracht habe, sondern ohne eine Begriln.
dung und ohne Berücksichtigung der Ar-
grimente der Gegenpartei nur den An-
trag des Denkmalrates, der in dieser Sa_
che Partei sei, übernommen habe. Des-
halb sei der Beschluss des Regierungsra-
tes, der zudem nur einem von beiOen Bi-
g€ntümern zugestellt worden sei, ungül_
tig.

L April 1986: Antritt der Liegen_
schaft durch die heutigen.Eigentümör.

15. Oktober 1986; Beginn des öffentli_
chen Idbenwettbewerbes Gartengasse,
ohne dass hinsichtlich der SchutZwür-
digkeit der Liegenschaft Rössligasse 19
seitens des Gcmeinderates irgenäwelche
Auflagen gemacht wurden.

25. Juli 1987: Ablauf der plänungszo-
ne. Die Liegenschaft Rössligasse l9 wird

- -'i ,:.,-

entweder sei die Liegenschaft Rössligas-
se 19 bereits l98l ein Denkmal geweien,
dann hätte sie damals ins,Denkmalver-
zeichnis aufgenommen werden müssen,
oder sie war damals kein Denkmal, dann
sei sie auch heüte keines. Acht Jahre hät-
te die RegierungZeit gehabt, durch Ein-
weisung der Liegenschaft in die Schutz-
resp. Schonzone für eine angemessene
Erhaltpng des Bauernhauses R-össligasse
19 zu iorgen. Dass sie acht Jahre-lang
diesbezüglich rein gar nichts getan habel
lasse darauf schliessen, dass sie die Röss-
ligasse 19 als nicht schützenswert betrach-
tete. Erst als das Abbruchgesuch einge-
reicht wurde, sei es derRegierung in din
Sinn gekomrnen, dass die Liegenschaft
vielleicht doch schützenswert wäre, wo-
rauf sie sie gleich zum Denkmal erhob.

-Aus Aktennotizpn über Besprechun-
gen im Zusammenhang mit dem geplan-
ten, aber gescheiterten Verkaufder Lie-
genschaft an eineBank gehe hervor, dass
nach Meinung des Gemeinderates Rie-
hen vor allem das Aussere der Liegen-
schaft erhalten werden soll. Dann sölte
sie aber nicht ins Denkmalverzeichnis
aufgenommen werden, sondern hätte in
die Stadt: und Dorfbild-Schutzzone ein-
gewiesön werden müssen. Diese Zuwei-
sung sei jedoch nicht erfolgt.

Es sei widersprüchlich ,und verstosse
gegen Treu und Glauben, wenn das Ver-
säumte nun über den Umweg des Denk-
malschutzes nachgeholt wird und gleich-
zeitig, offenbar weil das Innere als weni-
ger schützenswert empfunden wird,
diesbezügliche, mit dem Denkmalschuti
nicht zu vereinbarende Konzessionen ge-
'macht werden.

Wenn die Regierung und der Gemein-
derat diese Liegenschaft schon als Denk-
mal qualifizieren, so müsste entweder

'die Gemeinde oder der Kanton den.Re-
kurrenten die Liegenschaft zu deren
Selbstkostenpreis zuzüglich Zins abkau-. fen und auf eigene Kosten und Risiko die
Sanierung durchführen. Wenn die Lie-
genschaft zudem im Zuge der Neupla-
nung der Gartengasse tiefgreifende An-
derung bezüglich der Parzellengrösse er-
fahren wird, und informelle Gespräche
gezeigt haben, dass sowohl die Gemein-
de als auch der Kairton Basel-Stadt eine
Ubernahme der Liegenschaft rundweg
ablehnen, so' bedeute dies, dass diö
gleichen Instanzen, die sich dafür ausge-
sprochen haben, dass das <<Schweizär-
hausr> ein Denkmal sei, nicht bereit sind,
die daraus sich ergebenden finanziellen
Konsequenzen zu tragen. Auch dies sei
widersprüchlich.

Einem Privaten könne nicht zugemu-
tet werden, dass er eine abbruc-hreiie
Liegenschaft kauft, dass diese weder der
Sghytz; noch der Schonzone zulewiesen
wird, dass in dem Moment aber, wo der
Private ein Abbruchgesuch stellt, die
Liegenschaft als Denkmal qualifiziert
und dem Privaten das ganze ilisiko der
Sanierung dieser Abbruch-Liegenschaft
sowohl hinsichtlich des Gelingens als
auch hinsichtlich der Kosten zuge_
schanzt wird.
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